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despri'vilegken Die gewaltsame und grausame Weise,
mit welcher der Bauernstand seine behaupteten alten Rechte

wieder zu erwecken gesucht, beraubte ihn deren auf immer.
So straft sich jede.Uebertreibung selbst, und srst fernen Zeiten
bleibt es Vorbehalten, nach manchen Umschwüngen ein Gleich¬

gewicht herzustellen. —
38.

Wenn die Nothwcndigkeit der Geschichte — und cs gibt
eine solche — dem Bauernstände sonach nicht günstig war, so
durfte er eben wenig Hülse von den Juristen, von den Rathen
der deutschen Gesetzgeber, erwarten. Die Juristen würden nur
durch eine klare Ansicht der alteren Geschichte für den Bauern¬
stand zu wirken vermocht haben, allein eben diese geschichtliche
Einsicht fehlte ihnen.^ Wenn wir eine ganze Menge juristischer
Schriftsteller über die bäuerlichen Rechtsverhältnisse aus dem
18. Jahrhunderte nachschlagen, so finden wir, daß alle von
einer Geschichte der bäuerlichen Unterwürfigkeit ausgchen, die
nie bestanden hat. Eine Stelle aus Lech manns Speyrischcr
Chronik ist es, die ihrem historischen Wissen die Grundlage und
Richtung gegeben hat. Lehmann sagt im 20. Kapitel des
II. Buchs:

»Es hat aber die Leibeigenschaft in Deutschland folgender
»Gestalt angefangen. Umbs Jahr nach der Geburt des Herrn
»Christi 499. hat sich zugctragen, daß zwischen den Lcutschen
»selbst, nehmlichcn den Franken diesseits Rhein eins, und Len
»Alemanniern, das ist Schweitzern, Schwaben, Bayern, Dürin-

»gern, Hessen, Meißnern, andern Thcils großer Krieg entstanden,
»weil berührte Völker ungern gesehen, daß den Franken so

»groß Glück beigcwohnt, und was diesseits Rheins gelegen,
»unter ihrer Gewalt bezwungen, derhalben die Füß zusammen
»gesetzt, und die Land in 6eiinauia puims und aocuncka am
»Rheinstrom von ihrer Gewalt zu retten und ledig zu machen
»fürgenommen, erstlich mit König Hilderich, und nachher mit
»dessen Sohn König Clodoveo große Krieg geführt, in welche
»beyde Thcil überaus ernstlich und streng mit unaussprechlichem

27V) Bodmann Rheingauische Alterthümer Th. 1. S. 17.
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»Blutvergießen zu unterschieden mahlen gestritten, und ist so

»fern kommen, daß die Alemannicr oder teutsche Völker jenseit

»Rheins die Stadt und Land Oormemie» pn-üns biß gen Cölln

» den Franken samptlich wieder cntwältigt, und sie am größeren

»Lheil des Rheinstrohms wieder ausgeschafft. Hernach bat

»König Clodoveus abermahl mit den Alemanniern bei Tollkirch

»ein Treffen gethan, darinnen er mit seinem Volk in so große

»Gefahr gerathcn, daß ihme alle menschliche Hülff vergeblich

»erschienen, in solcher höchsten Noth und Gefährlichkeit ist ihm

»zur Gedächtnüß kommen, daß sein Gemahl, dem christlichen

»Glauben zugethan, deß Herrn Christi Allmacht und starken

»Arm öfftermahls hoch gerühmt, darauf er doch als ein Heyd

»nichts gehalten, jetzo aber in der Angst eines großen mächtigen

»Helffers sich bedürfftig befunden, derhalben den Herrn Christum

»um seinen Beistand angeruffen. So hat auch der Herr, als

»der sich anzurufcn befohlen, und auch Erhörung versprochen,

»Clodoveo sich gnädig und behülfflich in solcher Noth erwiesen,

»also daß er die Feind mächtig geschlagen, überwunden, und

»stattlichen Sieg erhalten. In solchem Glück hat er bei sich,

»das beste Mitte! ermessen, dem Sieg nachzusetzen, und dem

»Krieg mit den Alemanniern aus einmahl den Garaus zu machen.
»'1'uron. lil). s. ee»p». 3o. 3 >. 8igel)ort. Illionnn. lil). 2 . eap».
»>. et 2 . ^llmil. sill) (lllloeloveo 8i^on. cle roA. Itsl. lil). ib.

»ist den Feinden, so dem Schwerdt entflohen, über Rhein nach--

»gefolgt, und im Schrecken aller Land und Städt mächtig

»worden. Dieweil dann Clodoveus bei den Römern den brauch

»in acht genommen, daß sie die Ueberwundene mit Leibeigcn-

»schaft beladen, und dardurch alle Mittel wider sie zu kriegen

»abgeschnitten, hat er gleichmäßige Streng und Schärff fürge-

»nommen, und die Alemannier aller Wehr und Waffen entblößt,

»und anstatt, daß er Mann, Weib und Kindern das Leben

»geschenkt, alle samptlich zu Knechten, und mit Leib und Gut

»ihmezu eigen gemacht, und aus ihrer uralten deutschen Freiheit

»so tief heruntergesetzt, daß sie weder selbst Krieg erheben können,

»noch zu Kriegshändeln oder andern Oberkeitlichcn Vcrwaltun-

»gen gezogen worden, sondern Diener und cntwehrte Leute

»seyn und bleiben müssen, klone» knit sorris or semitntilins
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»Alemannia irostra, cujus ma^ua ;r,'us Irockic Holvctäa est,
,, ucc cst, ^uock schäm, moutauus pagus aliczurs lleivoticus,
»^ui icdus b"uaircouum floocutlbus ckui issiruaiu illam sorvi-
»lutcm uou scivivmlt. Lxtaui cuim tadulao vctcucs, ^uac
»1,,'mo rem clarlssime lestoiilur. Vack. iu Ül^ist. :>^uck

» Oolckast. tom. e. Auti^riit. Plenum. kdl. 84. Diesem Exempel

»hat hernach Kaiser Carolus M. als er den Sachsen und

»Westpbalen obgesicgt, und derselben Landen die Leibeigenschaft

»aufgeladen, daß er sie alle entwehrt, und zu Vvrkommung

»neuer Rottirung auf 30,000. darunter der fürnehmste Adel

»aus Sachsen ausgcschafft, und bei Cölln und gegen Niederland

»zu wohnen verordnet. Bon Königs Clodovci Zeiten, und

»ungefähr vom Jahr 600 nach des Herrn Christi Geburt,

»hat sich die schwxre und un - Christliche Dienstbarkeit von

»einer Zeit zur andern je langer je weiter ausgebreitet, und

'»seynd die Leibeigene in großer Anzahl in die Land über Rhein

»gepflanzt, zum Theil verschenckt, und hin und wieder in

»Dienstbarkeit versteckt worden, da sie dann mittler Zeit über-

» Hand genommen, und Stadt, Flecken und Dorffschafften erfüllt

»haben. Darumb erfolgt, daß die Leibeigenschafft nicht einerlei

»und gleicher Beschaffenheit verblieben, dann welche die König

»an ihrem Ort unverändert gelassen, oder ob sie gleich dieselbe

»an andern Ort gesetzt, doch zu Erbauung der Königlichen

»Kammer Güter gebraucht, die hat mach sorvos ^cgios oder

»lisoalmns genennt. Demnach auch die König hin und wieder

»viel Stifft und Klöster erbauet, und zu Erhaltung der Bischofs,

» Aebt, und deren zugehörigen Personen, Dörffer und Feldgütex

»mildiglich gcschenckt, haben sie denselben gleicher Gestalt viel

»Leibeigene übergeben und zugeeignet, die den Feld und Wein-

» bau, sampt anderer nothwendiger Arbeit, zu Frvhn und ver-

»gebens verrichten müssen; diese heißen bei den Histcuiois

»8m-vr Ocolcsiasiim. Der König Milde hat sich auch dahin

»erstreckt, daß sie sowohl den Fürsten des Reichs, als auch

»denen vom Adel und Freyen, und gefreptcn Personen, die

»Königliche Lehne gehabt, in großer Anzahl die Leibeigene

»verehrt, und nach ihrem Gefallen deren Leib, Weib und Kinder,

»Haab und Güter eigenthümlich zu beherrschen zugcstellt.
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»Das ist die dritte Art der Leibeignen, nchmlich Aancixra
»pi-ivadorum. «

Diese durchaus unrichtigen historischen Ansichten sind es
nun, von denen unsre Juristen ausgingen. Harpprecht in
seinem 'l'iaclatua llv )tw. rnoi-liior 27») läßt Chlodwig die
Alemannen bei Zülpich mit ewiger Knechtschaft belegen und
Karin den Großen dies in Westphalen und Sachsen nachahmen.—
Aehnliche Meinungen tragt Meinders ^2) vor. — Auch
Mevius 2^) nimmt Lehmanns Ansicht über die durch die
Schlacht bei 'l'ulliiacurn begründete Sklaverei von Alemanm'en

gleich für baare Münze an. — Der großeI. H. Boehmer ^ 74 )
gehst überhaupt davon aus, daß frühcrhin die Bauern im Allge¬
meinen coilllftioni» stwrilio gewesen, vorzüglich in Sachsen,
und daher jetzt, wo sie frei, nur als littoi-ti zu betrachten.
Boehmer hat daher die Schlacht bei Zülpich eigentlich so wenig,
als Karls des Großen angeblicher Nachahmung von Chlodwigs
Handlungsweise nothwendig, führt beides indessen doch für
seine Meinung an ^r). Auch r (->!iri)^ 7 s) laßt auf Chlod¬
wigs Sieg die Sklaverei von Alemanm'en, und Karl den Großen
Chlodwigs Beispiel folgen, somit, als er die Sachsen und
Westphalen überwunden, diese Völker, welche beständig zum
Aufruhr geneigt, mit dem schweren Joch der Dienstbarkeit be¬
legen. — Auch Estor 277) leitet die in ganz Westphalen
bis nach Holstein hin bestehende Sklaverei von Karl dem Großen
her. — Der ehrliche Dortmunder Hauptmann und Rathsherr
Pottgießer will aber jene der Zülpicher Schlacht beige-

27t) Tübingen 1718. p. 18—21.

272) I)i88vi-1. siiigul. lle iirrigllictioiie eolounrin (Lemgo i^-i 3 ) p>-16.

273) Bon dem Zustand, Anforderung und vcrwiedertcr Abfolge der

Bauersleute. Stettin 1721. S. 10. ff.
27H 20i-nct.juricl.llo lidortnto !iul<ertec1n ruslicoruiu in 6criuniua.

1^ 33 . reeur, 1755. 71. 6. ff.

27a) ?. ib.

276) Kurzer Entwurf des Leibeigenthumsrechts ic. Hannover 1747.
S. 4.

277) Loirim. lle iiiiiiigtoi-inlilins 0,-171. 2. H. 8/,. 85 .

278) Oe stiitu 801-1 oriun. H V- 7-j-
10
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legte Wichtigkeit nicht anerkennen. »1800^,10 aoceclero non
»possomos ooi'unr sontontiae, ^ui ornnom in ^loinsnnise
» partibus Hnonäsm oxistontem et nune reli^nnnr sorvitutem
» ex Iioo ^roolio äe6neere oin 3 nt. Ne^no alloo ni^iile et
»l'eroeitee cuin ^Vlomaoois, ^i sesentim ti ansilienanis, actum
»esse, nt sidi persusäont kene innlti senijitoi es, Viocopius

x »et ^FNtkikls sstis suxer^ne evincunt, ut^ote ^ui transilie-
»nanos tsntnm tiiduto onoratos, mcmocaut, libecosguo
»äicunt. (^uiil? c^uoä postoa a Uancis blanäo sociorum
»noinine et konore cÜAnsti fnere, nti ^clelinns in annali-
» düs rekert, äurn eos a kianeornm soeietate äet'eeisse com-
s rneinorat. <«

Wir brauchen wohl nur auf die §§. 26 — 28 des gegen¬
wärtigen Werkes zu verweisen, um die Unrichtigkeit und innere
Unmöglichkeit der oben ausgehobenen Ansichten Lehmanns u. s.w.
darzuthuen.

Wie übrigens in neueren Zeiten Möser und Kindli'nger
für andere Ansichten über die Geschichte der bäuerlichen Ver-

. hältnisse die Bahn gebrochen, und inwiefern ihre Hypothesen
der Geschichte zum Grunde gelegt werden können — dies und
mehr anderes, die allgemeinen Rechtsverhältnisse der Bauern
Betreffendes, zu beleuchten, wird tiefer unten der Ort seyn.

Drittes Kapitel.

Aus dem Provinzialrechte im Allgemeinen.

39 .

Ehe wir die einzelnen bäuerlichen Rechtsverhältnisse dnr-
stellen, wird'es räthlich seyn, eine Ucbersicht der hier einschia-
genden Provinzial-Gesetzgebung der betreffenden Lande zu geben,
so wie die in jedem Lande bestehenden bäuerlichen Verhältnisse
anzugeben.
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